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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1995

Norm

ABGB §140 Ag

ABGB §140 Ba

Rechtssatz

Kann einer eine Unterhaltsverp3ichtung festsetzenden Entscheidung keine Unterhaltsbemessungsgrundlage

entnommen werden, dann ist mangels Begründung in diesem zentralen Punkt nicht nachprüfbar, ob die

durchgeführte Unterhaltsbemessung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen entspricht.
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